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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Dieser Vorschlag betrifft den Beschluss zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der 
Europäischen Union in dem durch das Interims-Partnerschaftsabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits (im Folgenden 
„Abkommen) eingesetzten Handelsausschuss betreffend die geplante Annahme des 
Beschlusses zur Änderung einiger Bestimmungen des Protokolls II zu diesem Abkommen zu 
vertreten ist. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1. Das Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits. 

Das Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und den 
Pazifik-Staaten andererseits zielt darauf ab, a) es den Pazifik-Staaten zu ermöglichen, von 
dem von der Europäischen Union (EU) angebotenen verbesserten Marktzugang Gebrauch zu 
machen, b) die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und die schrittweise Integration der 
Pazifik-Staaten in die Weltwirtschaft zu fördern, c) auf der Grundlage des beiderseitigen 
Interesses eine Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und den Pazifik-Staaten zu 
errichten, und zwar durch eine mit den geltenden WTO-Regeln und dem Grundsatz der 
Asymmetrie in Einklang stehende schrittweise Liberalisierung des Handels unter 
Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und eingeschränkten Möglichkeiten der 
Pazifik-Staaten in Bezug auf Umfang und Fristen der Verpflichtungen, d) geeignete 
Streitbeilegungsregelungen festzulegen und e) geeignete institutionelle Regelungen zu 
schaffen.  

Das Abkommen1, das am 13. Juli 2009 von der EU unterzeichnet wurde, wird seit dem 
20. Dezember 2009 von Papua-Neuguinea und seit dem 28. Juli 2014 von der Republik 
Fidschi vorläufig angewandt. Seit ihrem Beitritt wenden auch der Unabhängige Staat Samoa 
und die Salomonen das Abkommen seit dem 31. Dezember 2018 bzw. dem 17. Mai 2020 
vorläufig an. 

2.2. Der Handelsausschuss 

Der Handelsausschuss wurde nach Artikel 68 des Abkommens eingesetzt. Er setzt sich aus 
Vertretern der EU und der Pazifik-Staaten (Papua-Neuguinea, Fidschi, Samoa und 
Salomonen) zusammen. Der Handelsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung; der Vorsitz 
wird von einem Vertreter der EU und einem Vertreter der Pazifik-Staaten gemeinsam geführt.  

Der Handelsausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Abkommens, einschließlich der Entwicklungszusammenarbeit. Im 
Rahmen der Ausübung seiner Aufgaben kann der Handelsausschuss a) Sonderausschüsse oder 
-gremien einrichten und beaufsichtigen, die für die Durchführung des Abkommens notwendig 
sind, b) nach Vereinbarung der Vertragsparteien jederzeit zusammentreten, c) alle Fragen im 
Zusammenhang mit dem Abkommen prüfen und in Wahrnehmung seiner Aufgaben geeignete 
Maßnahmen treffen und d) in Fällen, die in dem Abkommen vorgesehen sind, Beschlüsse 
fassen oder Empfehlungen aussprechen.  

                                                 
1 Beschluss 2009/729/EG des Rates vom 13. Juli 2009 über die Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung 

des Interims-Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und den Pazifik-
Staaten andererseits (ABl. L 272 vom 16.10.2009, S. 1). 
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Der Handelsausschuss delegiert spezifische Beschlussfassungsbefugnisse im Zusammenhang 
mit der Durchführung an die in den einschlägigen Bestimmungen des Abkommens 
vorgesehenen Sonderausschüsse, insbesondere den Sonderausschuss für Zusammenarbeit im 
Zollbereich und Ursprungsregeln. 

2.3. Der vom Handelsausschuss zur Annahme vorgesehene Rechtsakt 

Am *September 2020* soll der Handelsausschuss auf seiner achten Sitzung einen Beschluss 
zur Änderung einiger Bestimmungen des Protokolls II über die Bestimmung des Begriffs 
„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 
Zusammenarbeit der Verwaltungen (im Folgenden der „vorgesehene Rechtsakt“) annehmen. 

Der Zweck des vorgesehenen Rechtsakts besteht darin, 

– die Bestimmungen über die Ursprungsregeln an die jüngsten Entwicklungen 
anzupassen und den Wirtschaftsbeteiligten durch Annahme der folgenden 
Änderungen vereinfachte und flexiblere Ursprungsregeln zu gewähren: 

a) Streichung der folgenden, nicht länger relevanten Bestimmungen: 

– Artikel 3 Absatz 7: Es ist nicht mehr notwendig anzugeben, dass die 
Kumulierung seit dem 1. Januar 2010 und dem 1. Oktober 2015 
angewandt wurde. 

– Artikel 4a und Anhang VIII A sind nicht mehr notwendig, da keine 
benachbarten Entwicklungsländer ermittelt wurden; 

– Artikel 4 Absatz 8 zweiter Satz und Anhang XII: Es ist nicht mehr 
notwendig, die Erzeugnisse mit Ursprung in Südafrika aufzuführen, auf 
die die Kumulierung nach dem 31. Dezember 2009 Anwendung findet. 

b) Anpassung des Titels von Artikel 7 an den im Inhaltsverzeichnis angegebenen 
Titel. 

c) Aufnahme eines neuen Artikels 12 mit der Überschrift „Buchmäßige 
Trennung“ in Titel II, um es Wirtschaftsbeteiligten zu ermöglichen, durch die 
Nutzung dieser Methode der Bestandsbewirtschaftung Kosten zu sparen. 

d) Ersetzung von Artikel 13 des Titels III durch einen neuen Artikel 14 mit der 
Überschrift „Nichtveränderung“, um den Wirtschaftsbeteiligten mehr 
Flexibilität hinsichtlich der den Zollbehörden des Einfuhrlands zu erbringenden 
Nachweise zu einzuräumen, wenn die Umladung von Ursprungserzeugnissen 
oder das Zolllagerverfahren in einem Drittland erfolgt. 

e) Streichung der Artikel 14 über „Ausstellungen“ und Artikel 38 über 
„Freizonen“, die im Zuge der Aufnahme der neuen Bestimmungen über 
„Nichtveränderung“ nicht mehr erforderlich sind. 

f) Änderung von Artikel 15 des Titels IV, um Wirtschaftsbeteiligten mehr 
Flexibilität zu gewähren, was die Erfüllung der Anforderungen bezüglich der 
Ursprungsnachweise angeht. 

g) Aufnahme eines neuen Artikels 39, in dem die Aufgaben und Zuständigkeiten 
des Sonderausschusses für Zusammenarbeit im Zollbereich und 
Ursprungsregeln zusammengefasst werden, die in verschiedenen 
Bestimmungen des Protokolls II genannt werden, und entsprechende 
Aktualisierung des Artikels 41; 
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– Aktualisierung von Anhang II des Protokolls II, um ihn an die Fassung der HS-
Nomenklatur aus dem Jahr 2017 anzupassen. 

Anhang II des Protokolls II beruht auf der dem Internationalen Übereinkommen über 
das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren der 
Weltzollorganisation (WZO) beigefügten Nomenklatur des Harmonisierten Systems 
(HS) in der Fassung aus dem Jahr 2007. Im Jahr 2017 hat die WZO eine neue HS-
Nomenklatur mit Wirkung vom 1. Januar 2017 herausgegeben. Was die 
Ursprungsregeln anbelangt, sollte jedoch der Status quo beibehalten werden, da sich 
die Änderungen der HS-Nomenklatur nicht auf die für eine bestimmte Ware geltende 
Ursprungsregel auswirken sollen. 

– Änderung des Wortlauts von Anhang IV des Protokolls II des Abkommens, um die 
kroatische Fassung der Erklärung auf der Rechnung aufzunehmen. 

Der Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien zur Union wurde am 9. Dezember 
2011 unterzeichnet und findet seit dem 1. Juli 2013 Anwendung. Das Abkommen gilt 
einerseits für die Gebiete, in denen der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union angewendet wird, nach Maßgabe jenes Vertrages, und 
andererseits für die Gebiete der Unterzeichnerstaaten des Pazifik.  

– Aktualisierung der Liste der ÜLG in Anhang VIII des Protokolls II des Abkommens, 
um sie mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Einklang zu 
bringen. 

 
In Anhang VIII des Protokolls II des Abkommens sind die überseeischen Länder und 
Gebiete (ÜLG) der Europäischen Union aufgeführt. Der Status einiger der Gebiete hat 
sich vor Kurzem geändert: Saint-Barthélemy (FR) und Bermuda (VK) wurden am 
1. Januar 2012 bzw. am 1. Januar 2014 mit der Union assoziierte ÜLG, und Mayotte 
(FR) wurde am 1. Januar 2014 zu einem Gebiet in äußerster Randlage der Union.  
 

– Streichung von Samoa und den Salomonen als „andere AKP-Staaten“ im Sinne von 
Anhang X des Protokolls II infolge des Beitritts dieser Staaten zu dem Abkommen. 

Angesichts der Zahl der Änderungen, die in Protokoll II zum Abkommen und seinen 
Anhängen vorzunehmen sind, ist es im Sinne größerer Klarheit erforderlich, das Protokoll 
vollständig zu ersetzen. 

3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Das Protokoll II über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 
wurde 2009 vereinbart. Verschiedene Bestimmungen des ursprünglichen Protokolls II 
spiegeln nicht die jüngsten Entwicklungen bei den Ursprungsregeln wider, was zu 
Hindernissen bei der Inanspruchnahme der in dem Abkommen vorgesehenen 
Präferenzbehandlung führt.  

Die vorgeschlagenen Änderungen werden die Einhaltung der Anforderungen und Verfahren 
der Ursprungsregeln einfacher und flexibler machen. Beispiel:  

– Die buchmäßige Trennung wird es Wirtschaftsbeteiligten ermöglichen, bei der 
Bestandsbewirtschaftung Kosten zu sparen; 
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– Wirtschaftsbeteiligten wird mehr Flexibilität hinsichtlich der den Zollbehörden 
des Einfuhrlandes zu erbringenden Nachweise eingeräumt, wenn die 
Umladung von Ursprungserzeugnissen oder das Zolllagerverfahren in einem 
Drittland erfolgt; 

– die Möglichkeit für registrierte Ausführer, ausschließlich eine Erklärung auf 
der Rechnung als gültigen Ursprungsnachweis zu verwenden, wird die 
Ursprungsverfahren vereinfachen und die mit der Ausstellung von 
Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 einhergehenden Verwaltungskosten 
senken, was es Wirtschaftsbeteiligten ermöglichen wird, von der 
Zollpräferenzbehandlung uneingeschränkt in Anspruch zu nehmen; dies kann 
sich positiv auf den Handel auswirken. 

Diese Vereinfachung wird daher den Handel erleichtern und die wirtschaftliche Entwicklung 
im Pazifikraum ankurbeln, indem es Wirtschaftsbeteiligten ermöglicht wird, von der 
Präferenzbehandlung im Rahmen des Interims-Partnerschaftsabkommen uneingeschränkt 
Gebrauch zu machen. 

Die Änderungen werden die Einhaltung der Anforderungen und Verfahren der 
Ursprungsregeln einfacher und flexibler machen. Mit dieser Vereinfachung wird der Handel 
erleichtert und die Inanspruchnahme der Präferenzbehandlung durch die 
Wirtschaftsbeteiligten optimiert. Zusätzlich werden mit den vorgeschlagenen Änderungen die 
regionale Integration und die wirtschaftliche Entwicklung in den Pazifik-Staaten gestärkt, 
indem den Wirtschaftsbeteiligten mehr Möglichkeiten geboten werden, die Ursprungsregeln 
zu erfüllen. 

Es ist notwendig, bestimmte Änderungen bei den Waren (Positionen und Bezeichnungen) 
vorzunehmen, die in Anhang II des Protokolls II des Abkommens aufgeführt werden, um den 
Aktualisierungen Rechnung zu tragen, die 2012 und 2017 von der WZO an der HS-
Nomenklatur vorgenommen wurden, und die Kohärenz der Warenbeschreibungen und der 
Einreihung mit dem harmonisierten System zu wahren. 

In Anhang VIII des Protokolls II zum Abkommen werden die überseeischen Länder und 
Gebiete der EU aufgeführt. „Überseeische Länder und Gebiete“ im Sinne des Protokolls II 
sind die im Vierten Teil des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
genannten nachstehend Länder und Gebiete. Die Liste sollte aktualisiert werden, um den 
jüngsten Änderungen des Status einiger überseeischer Länder und Gebiete Rechnung zu 
tragen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass mit Beschluss (EU) 2019/2143 des Rates vom 11. November 
2019 (ABl. L 331 vom 20.12.2019, S. 1) bereits der Standpunkt festgelegt wurde, der im 
Namen der EU in dem mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits eingesetzten Handelsausschuss im Hinblick 
auf die Änderung der Anhänge II und VIII des Protokolls II des Abkommens zu vertreten ist. 
Aus Gründen der Klarheit wird der Standpunkt im Rahmen der derzeitigen Initiative 
(unverändert) neu gefasst. 

Mit dem vorgeschlagenen Beschluss wird den Verpflichtungen der EU aus dem Abkommen 
nachgekommen. 
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4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.1.1. Grundsätze 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) erlässt der Rat einen Beschluss „zur Festlegung der Standpunkte, die im Namen der 
Union in einem durch eine Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern 
dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder 
Änderung des institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“. 

Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher Regelungen, 
denen das jeweilige Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. Darunter fallen auch 
Instrumente, die völkerrechtlich nicht bindend, aber geeignet sind, „den Inhalt der vom 
Unionsgesetzgeber […] erlassenen Regelung maßgeblich zu beeinflussen“2. 

4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der Akt, den der Handelsausschuss annehmen soll, stellt einen Akt mit Rechtswirkung dar 
und wird gemäß den Artikeln 8, 68 und 78 des Abkommens völkerrechtlich bindend sein.  

Mit dem vorgesehenen Rechtsakt wird der institutionelle Rahmen der Übereinkunft weder 
ergänzt noch geändert. 

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 
vorgeschlagenen Beschluss. 

4.2. Materielle Rechtsgrundlage 

4.2.1. Grundsätze 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt 
in erster Linie von Ziel und Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts ab, zu dem ein im Namen der 
Union zu vertretender Standpunkt festgelegt wird. Liegt dem vorgesehenen Rechtsakt ein 
doppelter Zweck oder Gegenstand zugrunde und ist einer davon der wesentliche, während der 
andere von untergeordneter Bedeutung ist, so muss der Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 
AEUV auf eine einzige materielle Rechtsgrundlage gestützt werden, nämlich auf diejenige, 
die der wesentliche oder vorrangige Zweck oder Gegenstand verlangt. 

4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Wesentlicher Zweck und Gegenstand des vorgesehenen Akts betreffen die gemeinsame 
Handelspolitik. 

Somit sollte Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 AEUV die materielle Rechtsgrundlage für 
den vorgeschlagenen Beschluss sein. 

4.3. Schlussfolgerung 

Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte Artikel 207 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 

4.4. Veröffentlichung des geplanten Rechtsakts 

Da mit dem Rechtsakt des Handelsausschusses das Interims-Partnerschaftsabkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Pazifik-Staaten andererseits geändert wird, 

                                                 
2 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2014, Deutschland/Rat, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 

Rn. 61 bis 64.  
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ist es angezeigt, diesen nach seiner Annahme im Amtsblatt der Europäischen Union zu 
veröffentlichen. 
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Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europäischen Union in dem durch 
das Interims-Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 

einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits eingesetzten Handelsausschuss 
betreffend die Annahme der Änderung bestimmter Bestimmungen des Protokolls II 

über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 
„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 

Verwaltungen zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Interims-Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits1 (im Folgenden das „Abkommen“), mit 
dem ein Rahmen für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen geschaffen wurde, wird 
seit dem 20. Dezember 2009 von Papua-Neuguinea und seit dem 28. Juli 2014 von der 
Republik Fidschi vorläufig angewandt. Seit ihrem Beitritt wenden auch der 
Unabhängige Staat Samoa und die Salomonen das Abkommen seit dem 31. Dezember 
2018 bzw. dem 17. Mai 2020 vorläufig an.  

(2) Gemäß den Artikeln 13 und 68 des Abkommens und Artikel 41 des Protokolls II zum 
Abkommen kann der Handelsausschuss Änderungen der Bestimmungen des 
Protokolls II zum Abkommen annehmen. 

(3) Auf seiner achten Sitzung am *September 2020* soll der Handelsausschuss einen 
Beschluss zur Änderung einiger Bestimmungen des Protokolls II über die Bestimmung 
des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die 
Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen annehmen. 

(4) Es ist angezeigt, den Standpunkt festzulegen, der im Namen der Union im 
Handelsausschuss zu vertreten ist, da der Beschluss für die Union verbindlich sein 
wird. 

(5) Einige Bestimmungen des 2009 vereinbarten Protokolls II über die Bestimmung des 
Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die 
Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen müssen geändert werden, um die 
Ursprungsregeln an die diesbezüglichen jüngsten Entwicklungen bei den 
Ursprungsregeln anzupassen und dadurch flexiblere und einfachere Ursprungsregeln 
zu schaffen, mit denen der Handel für Wirtschaftsbeteiligte erleichtert und die 
Inanspruchnahme der Präferenzbehandlung optimiert wird.  

                                                 
1 Beschluss 2009/729/EG des Rates vom 13. Juli 2009 über die Unterzeichnung und die vorläufige 

Anwendung des Interims-Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
einerseits und den Pazifik-Staaten andererseits (ABl. L 272 vom 16.10.2009, S. 1). 
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(6) Es ist notwendig, bestimmte Änderungen bei den Waren (Positionen und 
Bezeichnungen) vorzunehmen, die in Anhang II des Protokolls II des Abkommens 
aufgeführt werden, um den Aktualisierungen Rechnung zu tragen, die 2012 und 2017 
von der WZO an der HS-Nomenklatur vorgenommen wurden, und die Kohärenz der 
Warenbeschreibungen und der Einreihung mit dem harmonisierten System zu wahren. 

(7) Der Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien zur Union wurde am 9. Dezember 
2011 unterzeichnet und findet seit dem 1. Juli 2013 Anwendung. Das Abkommen gilt 
einerseits für die Gebiete, in denen der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union angewendet wird, nach Maßgabe jenes Vertrages, und 
andererseits für die Gebiete der Unterzeichnerstaaten des Pazifik. Der Wortlaut von 
Anhang IV des Protokolls II des Abkommens sollte entsprechend geändert werden, 
um die kroatische Fassung der Erklärung auf der Rechnung aufzunehmen. 

(8) In Anhang VIII des Protokolls II zum Abkommen werden die überseeischen Länder 
und Gebiete der EU aufgeführt. „Überseeische Länder und Gebiete im Sinne des 
Protokolls II sind die im Vierten Teil des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft genannten nachstehend Länder und Gebiete. Die Liste sollte aktualisiert 
werden, um den jüngsten Änderungen des Status einiger überseeischer Länder und 
Gebiete Rechnung zu tragen. 

(9) Infolge des Beitritts Samoas und der Salomonen zu dem Abkommen sollten beide 
Staaten nicht mehr als „andere AKP-Staaten“ im Sinne von Anhang X des 
Protokolls II gelten. 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der im Namen der Union auf der achten Sitzung des Handelsausschusses zu vertretende 
Standpunkt beruht auf dem Entwurf des Rechtsakts des Handelsausschusses, der dem 
vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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